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BEBAUUNGSPLAN NR. 79

STADT OCHTRUP

STADT OCHTRUP PLANUNGSABTEILUNG

TEILBEREICH I, vereinfachte Änderung

"Gewerbe- und Industriegebiet Weiner"

BEBAUUNGSPLAN NR. 79, TB I, vereinfachte Änd. "Gewerbe- und Industriegebiet Weiner"  M. 1:2000

ART DER BAULICHEN NUTZUNG

GRUNDFLÄCHENZAHL

BAUMASSENZAHL

BESCHRÄNKUNG DER GEWERBLICHEN NUTZUNG

HÖHE DER BAULICHEN ANLAGEN

MAß DER BAULICHEN NUTZUNG (§ 9 (1) 1 BAUGB, § 17 BAUNVO)

ART DER BAULICHEN NUTZUNG (§ 9 (1) 1 BAUGB)

ZEICHENERKLÄRUNG VON FESTSETZUNGEN DURCH ZEICHNUNG UND SCHRIFT NACH

§ 9 BAUGB UND SONSTIGER ERLÄUTERNDER PLANZEICHEN

D

0,8

10,0

GE

E

F

A

C

NUTZUNGSSCHABLONE

FE

DC

BA

LEGENDE 

BMZ - BAUMASSENZAHL (§ 17 (1), § 21 BAUNVO)

GRZ - GRUNDFLÄCHENZAHL (§ 17 (1), § 19 BAUNVO)

HÖHE BAULICHER ANLAGEN IN M ÜBER EINEM BEZUGSPUNKT

ALS HÖCHSTGRENZE

MAX. GEBÄUDEHÖHE 12,0 M ÜBER HINTERKANTE GEHWEG

GEWERBEGEBIET (§ 8 BAUNVO)

INDUSTRIEGEBIET (§ 9 BAUNVO)

max. H= 12,0 m

GI

BAUWEISE, BAULINIEN UND BAUGRENZEN (§ 9 (1) 2 BAUGB, §§ 22, 23 BAUNVO)

BAUGRENZE (§ 23 (3) BAUNVO)

FLÄCHEN FÜR DEN ÜBERÖRTLICHEN VERKEHR UND FÜR DIE ÖRTLICHEN HAUPTVERKEHRS-

ZÜGE (§ 5 (2) 3 BAUGB)

ÖRTLICHE HAUPTVERKEHRSSTRASSEN

VERKEHRSFLÄCHEN (§ 9 (1) 11 BAUGB)

STRASSENVERKEHRSFLÄCHEN

STRASSENBEGRENZUNGSLINIE

VERKEHRSGRÜN

BEREICHE OHNE EIN- UND AUSFAHRT

V

FLÄCHEN FÜR VERSORGUNGSANLAGEN, FÜR DIE ABFALLENTSORGUNG UND

ABWASSERBESEITIGUNG SOWIE FÜR ABLAGERUNGEN (§ 9 (1) 12, 14 UND (6) BAUGB)

FLÄCHEN FÜR VERSORGUNGSANLAGEN

ZWECKBESTIMMUNG: ELEKTRIZITÄT

WASSERFLÄCHEN UND FLÄCHEN FÜR DIE WASSERWIRTSCHAFT (§ 9 (1) 16 BAUGB)

WASSERFLÄCHE

FLÄCHE FÜR DIE WASSERWIRTSCHAFT

FLÄCHEN FÜR MAßNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG VON

NATUR UND LANDSCHAFT (§ 9 (1) 20, 25 BAUGB)

UMGRENZUNG VON FLÄCHEN ZUM ANPFLANZEN VON

STANDORTGERECHTEN  EINHEIMISCHEN LAUBGEHÖLZEN

UMGRENZUNG VON FLÄCHEN ZUM ERHALT VON

STANDORTGERECHTEN  EINHEIMISCHEN LAUBGEHÖLZEN

ANPFLANZUNGEN VON BÄUMEN

SONSTIGE PLANZEICHEN

VORHANDENE FLURSTÜCKSGRENZEN

VORHANDENE FLURSTÜCKSNUMMERN

VORHANDENE GEBÄUDE

GRENZE DES RÄUMLICHEN GELTUNGSBEREICHS DES

BEBAUUNGSPLANES

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

157

2

2

8

1. GEMEINDEORDNUNG FÜR DAS LAND NORDRHEIN-WESTFALEN (GO NW) IN DER FASSUNG

DER BEKANNTMACHUNG VOM 14.07.1994 (GV NRW S. 666), ZULETZT GEÄNDERT DURCH

ARTIKEL 1 DES ERSTEN TEILS DES GESETZES VOM 03.05.2005 (GV NRW S. 498).

2. BAUGESETZBUCH (BAUGB) IN DER FASSUNG VOM 23.09.2004 (BGBL. TEIL I,  S. 2414),

ZULETZT GEÄNDERT DURCH ARTIKEL I DES GESETZES VOM 21.12.2006 (BGBI. I S. 3316).

3. LANDESBAUORDNUNG (BAUO NRW) VOM 01.03.2000 (GV NRW S. 256), ZULETZT GEÄNDERT

DURCH GESETZ VOM 12.12.2006 (GV NRW 2006 S. 615).

4. BAUNUTZUNGSVERORDNUNG (BAUNVO) IN DER FASSUNG DER BEKANNTMACHUNG VOM

23.01.1990 (BGBI. I S. 132), ZULETZT GEÄNDERT DURCH ARTIKEL 3 DES GESETZES ZUR

ERLEICHTERUNG VON INVESTITIONEN UND DER AUSWEISUNG UND BEREITSTELLUNG VON

WOHNBAULAND VOM 22.04.1993 (BGBI. I S. 466).

5. PLANZEICHENVERORDNUNG (PLANZVO 90) VOM 18.12.1990 (BGBI I NR. 3 VOM 22.01.1991).

RECHTSGRUNDLAGEN

1. ART UND MAß DER BAULICHEN NUTZUNG GEM. § 9 (1) BAUGB

        - IN DEN MIT "A" GEKENNZEICHNETEN GEWERBEGEBIETEN SIND GEM. § 1 (4) BAUNVO 

DIE IN DEN ABSTANDSKLASSEN I - V DER ABSTANDSLISTE 1998 GENANNTEN 

BETRIEBSARTEN NICHT ZULÄSSIG.

        - IN DEN MIT "B" GEKENNZEICHNETEN INDUSTRIEGEBIETEN SIND GEM. § 1 (4) BAUNVO 

DIE IN DEN ABSTANDSKLASSEN I - IV DER ABSTANDSLISTE 1998 GENANNTEN 

BETRIEBSARTEN NICHT ZULÄSSIG.

        - IN DEM MIT "B*" GEKENNZEICHNETEN GEWERBEGEBIET SIND NUR BETRIEBSARTEN 

ZULÄSSIG, DEREN NIEDERSCHLAGSWASSER HINSICHTLICH SEINER VERSCHMUTZUNG

MIT EINEM WOHNGEBIET VERGLEICHBAR IST.

        - DIE BETRIEBSARTEN DER JEWEILS NÄCHSTNIEDRIGEREN ABSTANDSKLASSE SIND 

GEM. § 31 (1) BAUGB IN DEN MIT "A", "B" GEKENNZEICHNETEN GEWERBE- BZW. 

INDUSTRIEGEBIETEN NUR DANN AUSNAHMSWEISE ZULÄSSIG, WENN DER NACHWEIS 

DER VERTRÄGLICHKEIT MIT DER BENACHBARTEN WOHNNUTZUNG ERBRACHT WIRD.

        - IN DEN GE- UND GI-GEBIETEN SIND GEMÄß § 1 ABS. 5 BAUNVO IN VERBINDUNG MIT

 § (1) 9 BAUNVO EINZELHANDELSBETRIEBE MIT INNENSTADTTYPISCHEN UND

ZENTRUMSBILDENDEN SORTIMENTEN, GEMÄß NACHFOLGENDER LISTE, NICHT 

ZULÄSSIG:

NAHVERSORGUNGSRELEVANT

- LEBENSMITTEL

- REFORMWAREN

- BACKWAREN

- FLEISCHWAREN

- GETRÄNKE

- DROGERIEWAREN (KOSMETIKA, KÖRPERPFLEGE, PUTZ- UND 

  REINIGUNGSMITTEL)

- PHARMAZEUTISCHE ARTIKEL

ZENTRENRELEVANT

- SCHREIB-, PAPIERWAREN, SCHULARTIKEL

- BÜROMASCHINEN

- ZEITUNGEN / ZEITSCHRIFTEN

- BÜCHER

- SCHNITTBLUMEN

- ZOOLOGISCHER BEDARF (TIERFUTTER, -ZUBEHÖR, LEBENDETIERE)

- PARFÜM

- OBERBEKLEIDUNG, WÄSCHE UND SONSTIGE TEXTILIEN

- HANDARBEITSBEDARF, STOFFE, WOLLE, TUCH, METERWARE

- BABY- UND KINDERARTIKEL (EINSCHLIEßLICH KINDERWAGEN)

- SCHUHE, LEDERWAREN, TASCHEN, KOFFER

- SPORTARTIKEL, -PREISE, -POKALE

- SPORTGROßGERÄTE

- SPORTBEKLEIDUNG, SPORTSCHUHE

- FAHRRÄDER UND ZUBEHÖR

- CAMPINGARTIKEL, -ZUBEHÖR, -MÖBEL, BOOTE UND ZUBEHÖR

- SPIELWAREN, BASTELBEDARF IM WEITESTEN SINNE, HOBBYBEDARF

- HAUSRAT, SCHNEIDWAREN, BESTECKE, HAUSHALTSWAREN, GLASWAREN, 

  PORZELLAN, FEINKERAMIK, GESCHENKARTIKEL

- MUSIKALIEN, MUSIKINSTRUMENTE, TONTRÄGER, (SCHALLPLATTEN, CDS USW.)

- UNTERHALTUNGS- UND KOMMUNIKATIONSELEKTRONIK (RADIO- UND 

  FERNSEHRGERÄTE, VIDEOGERÄTE, HIFIGERÄTE USW. SOG „BRAUNE    

  WARE", TELEKOMMUNIKATIONSGERÄTE UND ZUBEHÖR)

- FOTO UND ZUBEHÖR

- COMPUTER UND ZUBEHÖR

- ELEKTROHAUSHALTSGERÄTE (KLEINGERÄTE UND GROßGERÄTE, SOG. „WEIßE 

  WARE")

- LEUCHTEN UND LAMPEN

- ELEKTROARTIKEL

- UHREN, SCHMUCK

- OPTIK, HÖRGERÄTE, AKKUSTIK

- MEDIZINISCHE UND ORTHOPÄDISCHE ARTIKEL

- GARDINEN

- WOHNEINRICHTUNGSBEDARF (OHNE MÖBEL)

- KUNSTGEWERBE UND ANTIQUITÄTEN, BILDER UND BILDERRAHMEN

- HAUS- UND HEIMTEXTILIEN, DEKOSTOFFE, GARDINEN

- JAGDARTIKEL, WAFFEN

- EROTIKARTIKEL

- SANITÄTSBEDARF

- ANTIQUITÄTEN

        - SONSTIGE EINZELHANDELSBETRIEBE SIND ZULÄSSIG, WENN DER ANTRAGSTELLER 

DURCH EIN GUTACHTEN NACHWEIST, DASS DURCH DIESE ODER ZUSAMMEN MIT DEN 

SCHON ZUGELASSENEN ODER BESTEHENDEN EINZELHANDELSBETRIEBEN DIE IN § 11 

(3) SATZ 2 BAUNVO BESCHRIEBENEN STÄDTEBAULICHEN AUSWIRKUNGEN NICHT ZU 

ERWARTEN SIND. EINE ERGÄNZUNG DES ZULÄSSIGEN SORTIMENTS DURCH 

SORTIMENTE DER VORSTEHENDEN LISTE IST UNZULÄSSIG.

        - IN DEN GI-GEBIETEN SIND GEMÄß § 1 ABS. 6 BAUNVO WOHNUNGEN FÜR AUFSICHTS- 

UND BEREITSCHAFTSPERSONAL SOWIE FÜR BETRIEBSINHABER UND BETRIEBSLEITER

NICHT ZULÄSSIG. AUSGENOMMEN IST DIE NUTZUNG DER VORHANDENEN 

WOHNHÄUSER AUF DEN FLURSTÜCKEN 54 UND 94, FLUR 47.

        - IN DEN GE-GEBIETEN SIND WOHNUNGEN FÜR AUFSICHTS- UND BEREITSCHAFTS- 

PERSONAL, FÜR BETRIEBSINHABER UND BETRIEBSLEITER AUSNAHMSWEISE 

ZULÄSSIG, SOWEIT NACHGEWIESEN WIRD, DASS EIN BETRIEBSBEZOGENES WOHNEN 

NOTWENDIG IST. ZULÄSSIG SIND DABEI NUR IN DEN GEWERBEBAU INTEGRIERTE 

BETRIEBSWOHNUNGEN MIT EINER WOHNUNGSGRÖßE VON MAXIMAL 90 M². 

FREISTEHENDE WOHNHÄUSER SIND NICHT ZULÄSSIG.

        - AUSNAHMSWEISE ZULÄSSIG IST EINZELHANDEL MIT EINER VERKAUFSFLÄCHE VON 

MAXIMAL 250 M² IN VERBINDUNG MIT EINEM PRODUZIERENDEN ODER 

DIENSTLEISTUNGSBETRIEB, SOFERN SCHÄDLICHE AUSWIRKUNGEN IM SINNE DES § 11

ABS. 3 BAUNVO NICHT ZU ERWARTEN SIND.

        - NEBENANLAGEN IM SINNE DES § 14 BAUNVO SOWIE STELLPLÄTZE UND GARAGEN SIND

AUSSERHALB DER ÜBERBAUBAREN GRUNDSTÜCKSFLÄCHEN ZULÄSSIG, SOWEIT SIE 

EINENMINDESTABSTAND VON 5,0 M ZU VERKEHRSFLÄCHEN EINHALTEN.

        - BEI EINER ÜBERSCHREITUNG DER GRUNDFLÄCHENZAHL VON 0,6 IST, ZUR 

ENTLASTUNG DES REGENWASSERKANALES, AUF DEM BETRIEBSGRUNDSTÜCK EIN 

REGENRÜCKHALTEBECKEN ANZULEGEN.

        - PKW-STELLPLATZANLAGEN SIND SO ZU GESTALTEN, DASS DAS ANFALLENDE 

NIEDERSCHLAGSWASSER AUF DEN JEWEILIGEN GRUNDSTÜCKEN VERSICKERN KANN 

(Z.B. WASSERDURCHLÄSSIGE BELÄGE, SEITLICHER ABFLUSS ETC.).

2.0 FLÄCHEN, DIE VON DER BEBAUUNG FREIZUHALTEN SIND ( § 9 (1) BAUGB)

        - AUßERHALB DER ZUR ERSCHLIEßUNG DER ANLIEGENDEN GRUNDSTÜCKE 

BESTIMMTEN TEILE DER ORTSDURCHFAHRTEN DÜRFEN LÄNGS DER BUNDESFERN- 

STRAßEN HOCHBAUTEN JEDER ART IN EINER ENTFERNUNG BIS ZU 20 M, GEMESSEN 

VOM ÄUßEREN RAND DER BEFESTIGTEN FAHRBAHN, NICHT ERRICHTET WERDEN.

DIESES GILT AUCH FÜR AUFSCHÜTTUNGEN UND ABGRABUNGEN GRÖßEREN 

UMFANGS.

3.0 ÖKOLOGISCHE BELANGE

        - DIE NACHFOLGENDEN, UNTER ZIFFER 3 GENANNTEN FESTSETZUNGEN GELTEN ALS 

AUSGLEICHS- UND ERSATZMAßNAHMEN I.S. DES § 8 A BNATSCHG

        - DIE ANPFLANZUNGEN SIND INNERHALB EINES JAHRES NACH VERWIRKLICHUNG DER 

NUTZUNG ENTSPRECHEND DEN FESTSETZUNGEN DES BEBAUUNGSPLANES 

AUSZUFÜHREN.

3.1.0 MAßNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ENTWICKLUNG VON NATUR UND

LANDSCHAFT

        - DIE NACHFOLGENDEN, UNTER ZIFFER 3 GENANNTEN FESTSETZUNGEN GELTEN ALS 

AUSGLEICHS- UND ERSATZMAßNAHMEN I.S. DES § 8 A BNATSCHG

        - DIE ANPFLANZUNGEN SIND INNERHALB EINES JAHRES NACH VERWIRKLICHUNG DER 

NUTZUNG ENTSPRECHEND DEN FESTSETZUNGEN DES BEBAUUNGSPLANES 

AUSZUFÜHREN.

3.1.1 FÜR DIE BEPFLANZUNG DER FESTGESETZTEN "FLÄCHEN ZUM ANPFLANZEN VON 

STANDORTGERECHTEN EINHEIMISCHEN GEHÖLZEN" SIND FÜR EINE LÜCKENLOSE 

BEPFLANZUNG VON BÄUMEN UND STRÄUCHERN FOLGENDE ARTEN WAHLWEISE ZU 

VERWENDEN UND DAUERHAFT ZU ERHALTEN:

STIELEICHE, TRAUBENEICHE, BUCHE, ESCHE, FELDAHORN, HASELNUß, 

TRAUBENKIRSCHE, WEIßDORN, SCHLEHE, WILDROSE, LIGUSTER, HIMBEERE, 

BROMBEERE, HAINBUCHE, WINTERLINDE, ROTE HECKENKIRSCHE, SCHNEEBALL, 

HOLUNDER, EIBE

3.1.2 AUF DEN BAUGRUNDSTÜCKEN IST EIN PFLANZGEBOT GEM. 9 (1) 25 BAUGB 

FESTGESETZT. DIE FLÄCHEN, DIE OBERHALB DER FESTGESETZTEN 

GRUNDFLÄCHENZAHL LIEGEN, SIND DAUERHAFT ZU BEGRÜNEN (GEM. § 19 (4) 

BAUNVO).

DER ANTEIL IMMERGRÜNER GEHÖLZE AN DEN ANPFLANZUNGEN DARF 15% NICHT 

ÜBERSCHREITEN.

DIE ANPFLANZUNGEN SIND DAUERHAFT ZU ERHALTEN, ZU SCHÜTZEN UND ZU 

PFLEGEN.

NEBEN DEN FLÄCHIGEN ANPFLANZUNGEN ENTSPRECHEND DER NACHFOLGENDEN 

ARTENLISTE IST AUCH DIE ANPFLANZUNG VON EINZELBÄUMEN (ENTSPRECHEND DER 

NACHFOLGENDEN ARTENLISTE) ODER DIE ANPFLANZUNG VON HOCHSTÄMMIGEN 

OBSTBÄUMEN IN FOLGENDER WEISE ANRECHENBAR.

1 OBSTBAUM (HOCHSTAMM) ODER KLEINKRONIGER LAUBBAUM, 30 M²

1 GROSSKRONIGER LAUBBAUM, 60 M²

AN GROßKRONIGEN LAUBBÄUMEN STEHEN FOLGENDE ARTEN ZUR WAHL:

STIELEICHE, BUCHE, AHORN, WINTERLINDE, BERGULME, ROSSKASTANIE

FOLGENDE KLEINKRONIGE LAUBBÄUME SOLLTEN ANGEPFLANZT WERDEN:

HASENUSS, WEISSDORN, SANDBIRKE, ESCHE, FELDAHORN, HAINBUCHE

FORTSETZUNG

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

3.1.3   GEM. 9 (1) 25 BAUGB SIND IM GE-GEBIET MIND. EIN DRITTEL DERAUßENWANDFLÄCHEN

NEU GESCHAFFENER BAULICHER ANLAGEN MIT SELBSTKLIMMENDEN PFLANZEN 

ZU BEGRÜNEN.

BEI DER DURCHFÜHRUNG DER PFLANZMAßNAHME IST JE 5 LFDM AUßENWANDFLÄCHE

MIND. 1 SELBSTKLIMMER ZU PFLANZEN.

BEVORZUGT SIND FOLGENDE ARTEN ZU VERWENDEN:

EFEU, WILDER WEIN, KLETTERHORTENSIE, SPALIEROBST, U.Ä.

DIESE FESTSETZUNGEN BEZIEHEN SICH AUCH AUFGARAGEN, CARPORTS UND

SONSTIGE NEBENANLAGEN.

3.1.4   AUF DEN FLÄCHEN, FÜR DIE EIN PFLANZ- ODER EIN ERHALTUNGSGEBOT 

FESTGESETZT IST, DARF FÜR JEDES GRUNDSTÜCK HÖCHSTENS EINE EINFAHRT UND 

EINE AUSFAHRT ANGELEGT WERDEN. DIE MAXIMAL ZULÄSSIGE BREITE DER EIN- UND 

AUSFAHRTEN BETRÄGT JEWEILS 7,50 M.

3.1.5   FÜR DIE STELLPLATZFLÄCHEN WIRD EIN PFLANZGEBOT FESTGELEGT: JE 5 

ANGELEGTER STELLPLÄTZE IST IN UNMITTELBARER NÄHE DER STELLPLÄTZE EIN 

EINHEIMISCHER LAUBBAUM ZU PFLANZEN.

DIE BEEINTRÄCHTIGUNG DER BAUMSCHEIBE DER ANZUPFLANZENDEN BÄUME IST

AUSZUSCHLIEßEN (RADIUSGRÖßE UM DIE BAUMSCHEIBE MIND. 3,0 M).

3.1.6  ENTLANG DER SEITLICHEN NOCH NICHT BESTIMMBAREN GRUNDSTÜCKSGRENZEN 

DER NEU ZU BILDENDEN GEWERBEGRUNDSTÜCKE SIND DIE NACH DER BAUO NW 

NICHT ÜBERBAUBAREN MINDESTABSTANDSFLÄCHEN IN DER BREITE VON 2,0 M MIT 

STANDORTGERECHTEN EINHEIMISCHEN LAUBGEHÖLZEN ZU BEPFLANZEN. 

AUSNAHMEN SIND ZULÄSSIG, WENN DURCH DIE ANPFLANZUNGEN UNZUMUTBARE 

ERSCHWERNISSE DES BETRIEBSABLAUFES ETC. ODER HINSICHTLICH DES 

BRANDSCHUTZES (FEUERWEHRZUFAHRTEN) ZU ERWARTEN SIND. DIE FLÄCHEN FÜR 

DIE WASSERWIRTSCHAFT (UFERSTREIFEN) SIND VON BAULICHEN ANLAGEN 

JEGLICHER ART (ZÄUNEN UND ÄHNLICHEM) FREIZUHALTEN.

4.0 GESTALTERISCHE FESTSETZUNGEN GEM. § 9 (4) BAUGB IN VERBINDUNG MIT

§ 86 BAUO NW

        - IN DEN GE-GEBIETEN BETRÄGT DIE MAXIMALE GEBÄUDEHÖHE 12,0 M, GEMESSEN AB 

OBERKANTE ÖFFENTLICHER ERSCHLIEßUNGSFLÄCHE. AUSNAHMEN SIND FÜR 

UNTERGEORDNETE NEBENANLAGEN UND TECHNISCHE EINRICHTUNGEN (Z.B. 

LÜFTUNGSSCHÄCHTE, SCHORNSTEINE, WINDKRAFTANLAGEN) ZULÄSSIG.

5.0 ALTLASTEN

        - ALTLASTEN SIND IM PLANGEBIET SEITENS DER STADT OCHTRUP NICHT BEKANNT UND

WERDEN AUCH NICHT VERMUTET. WERDEN DENNOCH KONTAMINIERTE BEREICHE 

ENTDECKT, SO SIND DIESE ZU SICHERN UND UNVERÄNDERT ZU BELASSEN. WEITERE 

MAßNAHMEN DÜRFEN ERST NACH VORHERIGER BERATUNG DURCH DEN KREIS 

STEINFURT ZWECKS EVTL. ERFORDERLICHER SANIERUNGSMAßNAHMEN 

VORGENOMMEN WERDEN.

WICHTIGE HINWEISE

        - DIE HÖHENLAGEN BAULICHER ANLAGEN GEM. § 12 (2) BAUO NW WERDEN VON DER 

AUFSICHTSBEHÖRDE IM BENEHMEN MIT DER STADT OCHTRUP FESTGELEGT.

        - BEI BODENEINGRIFFEN KÖNNEN BODENDENKMÄLER (KULTURGESCHICHTLICHE 

BODENFUNDE , D.H. MAUERWERK, EINZELFUNDE ABER AUCH VERÄNDERUNGEN UND 

VERFÄRBUNGEN IN DER NATÜRLICHEN BODENBESCHAFFENHEIT) ENTDECKT 

WERDEN. DIE ENTDECKUNG VON BODENDENKMÄLERN IST DER STADT UND DEM 

LANDSCHAFTSVERBAND WESTFALEN-LIPPE, WESTFÄLISCHES MUSEUM FÜR 

ÄRCHÄOLOGIE / AMT FÜR BODENDENKMALPFLEGE, MÜNSTER (TEL. 0251/21 05-2 52) 

UNVERZÜGLICH ANZUZEIGEN (§§ 15 U. 16 DENKMALSCHUTZGESETZ NRW).

SIND BEI ERD- UND BAUARBEITEN NÄHERUNGEN AN DIE FREILEITUNGEN, ERDKABEL 

UND GASLEITUNG ZU ERWARTEN, SIND DIE STADTWERKE OCHTRUP ZU BETEILIGEN.

EMPFEHLUNGEN

        - VOR ANTRAGSSTELLUNG AUF ERTEILUNG EINER BAUGENEHMIGUNG WIRD DEM 

BAUHERRN BZW. DEM ARCHITEKTEN EMPFOHLEN, SICH IN DER PLANUNGSABTEILUNG

DER STADT OCHTRUP ÜBER DEN PLANINHALT ZU INFORMIEREN.

DER AUSSCHUSS FÜR BAUEN, PLANUNG UND UMWELT DER STADT OCHTRUP HAT IN

SEINER SITZUNG AM 25.01.2007 GEM. § 13 BAUGB DIE AUFSTELLUNG DER VEREINFACHTEN

ÄNDERUNG DES  BEBAUUNGSPLANES BESCHLOSSEN.

DIE BETEILIGUNG DER VON DER ÄNDERUNG BETROFFENEN BÜRGER ERFOLGTE

INNERHALB DER FRIST VOM 22.02.2007 BIS 23.03.2007.

DEN VON DER ÄNDERUNG BERÜHRTEN TRÄGERN ÖFFENTLICHER BELANGE WURDE

GELEGENHEIT ZUR STELLUNGNAHME IN DER ZEIT VOM 13.02.2007 BIS 09.03.2007

GEGEBEN.

DER RAT DER STADT OCHTRUP HAT NACH PRÜFUNG DER ANREGUNGEN DIE

ÄNDERUNG DES BEBAUUNGSPLANES GEM. § 13 BAUGB IN SEINER SITZUNG AM 29.03.2007

GEM. § 10 BAUGB ALS SATZUNG BESCHLOSSEN SOWIE DIE BEGRÜNDUNG HIERZU.

OCHTRUP,  30.03.2007

GEZ.                   GEZ.

I.V. WASCHKI                                                                                          RECKELS

ERSTER BEIGEORDNETER                                                                  SCHRIFTFÜHRER

DIE ÄNDERUNG DES BEBAUUNGSPLANES WIRD GEM. §§ 4 UND 28 GO NW AM 04.04.2007

UNTER NR. 29 IM AMTSBLATT DER STADT OCHTRUP BEKANNTGEMACHT. MIT DIESER

BEKANNTMACHUNG TRITT DIE ÄNDERUNG DES  BEBAUUNGSPLANES  GEM. § 4 (4) GO NW

IN KRAFT.

OCHTRUP,  03.04.2007

GEZ.

I.V. WASCHKI

ERSTER BEIGEORDNETER

VERFAHRENSVERMERKE
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BESTAND                                                                              M. 1:2000

ÄNDERUNG                                                                           M. 1:2000
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Katastergrundlage, Stand Juni 2006
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